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Gesetz über das Verbot der Zweckent-

fremdung von Wohnraum (Zweckent-

fremdungsverbotsgesetz – ZwEWG)

Der Landtag hat am 18. Dezember 2013 das folgende
Gesetz beschlossen:

§ 1

Anwendungsbereich

Gemeinden, in denen die Versorgung der Bevölkerung
mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedin-
gungen besonders gefährdet ist (Gemeinden mit Wohn-
raummangel), können Maßnahmen nach diesem Gesetz
treffen, soweit sie diesem Wohnraummangel nicht mit
anderen zumutbaren Mitteln in angemessener Zeit be-
gegnen können.

§ 2

Befugnis der Gemeinden

(1) Gemeinden mit Wohnraummangel können durch Sat-
zung mit einer Geltungsdauer von höchstens fünf Jahren
bestimmen, dass im Gemeindegebiet oder in Teilen davon
Wohnraum nur mit ihrer Genehmigung überwiegend an-
deren als Wohnzwecken zugeführt werden darf (Zweck-
entfremdung). Eine Zweckentfremdung liegt insbesondere
vor, wenn der Wohnraum

1. überwiegend für gewerbliche oder berufliche Zwecke
verwendet oder überlassen wird,

2. baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt
wird, dass er für Wohnzwecke nicht mehr geeignet ist, 

3. nicht nur vorübergehend gewerblich oder gewerblich
veranlasst für Zwecke der Fremdenbeherbergung ge-
nutzt wird, 

4. länger als sechs Monate leer steht oder

5. beseitigt wird.

(2) Einer Genehmigung bedarf es nicht für 

1. die anderweitige Verwendung von Wohnraum, der
nach dem 31. Mai 1990 unter wesentlichem Bauauf-
wand aus Räumen geschaffen wurde, die anderen als
Wohnzwecken dienten oder

2. einen Leerstand von Wohnraum über die Dauer von
sechs Monaten hinaus, soweit dieser durch überwie-
gende schutzwürdige private Interessen gerechtfertigt
ist. 

§ 3

Genehmigung

Die Genehmigung

1. ist zu erteilen, wenn vorrangige öffentliche Interessen
oder schutzwürdige private Interessen das Interesse an
der Erhaltung des Wohnraums überwiegen,

2. kann im Übrigen erteilt werden, wenn dem Interesse
an der Erhaltung des Wohnraums durch Ausgleichs-
maßnahmen in verlässlicher und angemessener Weise
Rechnung getragen wird; dies kann durch Bereitstel-
lung von Ersatzwohnraum oder durch eine Ausgleichs-
zahlung geschehen.

Die Genehmigung wirkt für und gegen den Rechtsnach-
folger; das Gleiche gilt für Personen, die den Besitz nach
Erteilung der Genehmigung erlangt haben.

§ 4

Recht auf Auskunft und Betretung, Einschränkung des
Grundrechts der Unverletzlichkeit der Wohnung

Die dinglich Verfügungsberechtigten und die Besitzer
haben der Gemeinde die Auskünfte zu geben und die Un-
terlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um die Einhal-
tung der Vorschriften dieses Gesetzes zu über wachen; sie
haben dazu auch den von der Gemeinde beauftragten Per-
sonen zu ermöglichen, zu angemessener Tageszeit Grund-
stücke, Gebäude, Wohnungen und Wohn räume zu betre-
ten. Auf der Grundlage dieses Gesetzes und der dazu er-
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gangenen Satzungen wird das Grundrecht der Unver -
letzlichkeit der Wohnung eingeschränkt (Artikel 13 des
Grund gesetzes, Artikel 2 Absatz 1 der Landesverfassung).

§ 5

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne eine Genehmi-
gung, die nach einer aufgrund des § 2 Absatz 1 Satz 1 er-
lassenen Satzung erforderlich ist, Wohnraum überwie-
gend anderen als Wohnzwecken zuführt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis
zu 50.000 Euro geahndet werden.

§ 6

Berichtspflicht

Die Landesregierung berichtet dem Landtag nach Ablauf
eines fünfjährigen Erfahrungszeitraums zu den Auswir-
kungen des Gesetzes.

§ 7

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 19. Dezember 2013
in Kraft mit Ausnahme des § 5, der am Tag nach der
Verkündung in Kraft tritt.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


